
Landtag Rhelnland-PfaJz 
(IV. Wahlperiode) 

Drucksachen Abteilung II 

Nr. 475 

Schriftlicher Bericht 

des Hauptauschusses 

über seinen Änderungsantrag 
- Drucksache W429 -

zu dem von der Landesregierung eingebrachten Entwurf eines 
Landesbeamtengesetzes (LBG) 

- Drucksache 11/100 -

Berich.t der Abgeordneten RothJey und Theisen 

l. Allgemeines 

Dcr Hauptausschuß hat die Regierungsvorlage Entwurf eines Landes
beamtengesetzes - Drucksache II/100 - in der Zeit vom 21. Juni 1960 bis 
20. Februar 1962 in zwei Lesungen beraten, die insgesamt 23 Sitzungs
tage in Anspruch nahmen. In der 9. Sitzung des Hauptausschusses am 
Dienstag, dem 21. Juni 1960, wurden die Vertreter der Verbände gehört. 
Im Anhörungstermin waren Vertreter folgender Verbände zugegen: 

Städteverband, 
Landkreistag, 
Gemeindetag, 
Deutscher Beamtenbund, 
G.L.F., 
GEW, 
DPW, 
DGB, 
ÖTV. 

Dk Wünsche und Anregungen der Verbände hat der Ausschuß eingehend 
erörtert. Das Ergebnis seiner Beratungen ist in dem Änderungsantrag 
- Drucksache II 1'129 - niedergelegt. 

II. Im einzelnen: 

Zu § 1 

Im Ab:;utz 1 wird keine Änderung vorgenommen. 
Der Ausschuß beantragt die ersatzlose Streichung des Absatzes 2. Da für 
die öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften die staatlichen Beam
tcngcsdze schon nach der Verfassung - Artikel 140 GG - Artikel 41 LV -
nicht gelten, ist eine dahingehende Deklaration überflüssig. 

Zu§ 2 

keine Änderungen. 

Zu§ 3 

Wt't'dcn keine Änderungen vor,geschlagen; das Institut des „mittelbaren" 
L,mdcsbcamten ~oll auft'(•chtcrhaltcn werden, und zwar aus der Erwä
gung. die Einheit des Beamtenrechts zu gewährleisten. 

Zu §§ 4 bis 5 
keine Änderungen. 

Zu§ 6 

Auch aus einem Vergleich mit § 149 des geltenden Landesbeamtengesetzes 
ergibt sich keine Änderung. 
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Zu§ 7 

sind eben.falls keine Änderungen zu vermerken. Durch § 59 BRRG sind 
die Typen des Beamtenverhältnisses abschließend und ve1·b{ndlich ge- . 
regelt. Hieran ist der Landesgesetzgeber gl:)l;>µ~(l~n, P .~.!IL~r.~g_t .§ .... 7. ... f.l..~!]..:: .......... .. 
nung. 

Zu§ 8 

Die Absätze 1, 2 und 4 bleiben unverändert. Die vo:m ~usscl:J.uß Y.!?;/:'$~
nommene Änderung des Absatzes 3 soll gewährleisten, daß Mängel der 
Ernennungsurkunde den Bea:mten so wenig beeinträchtigen„wle -mögllch . . . 
Zum Schutze des Beamten auf Zeit genügt der Zusatz „aut ·zeit" in der 
Ernennungsurkunde, wenn die Zeitdauer der Berufung auf Grund einer 
Satzung oder eines Beschlusses der Vertretungskörpers.~ft ~!~d~uti,!1i .. ~
stimmt werden kann. Dem entspricht der Änderungsantrag. 

Der Absatz 5 wurde neu formuliert. 

Die Ernennung zum Beamten auf Probe oder zum Beamten auf Wider
ruf soll ein privatrechtliches Dienstverhältni~ zum);>ien~th_e~I,l. n<>~ . .!l~cht. 
beenden. Der Schutz des Beamten auf Probe oder auf Widerruf gebietet 
es vielmehr, ein privatrechtliches Dienstverhältnis zum Dienstherrn· auf
rechtzuerhalten, bis über die endgültige Verwendung des Beamten ent
schieden ist. Der Änderungsantrag sieht demgemäß vor, daß ein privat
rechtliches Dienstverhältnis zum Dienstherrn während dieser Zeit ruht. 

Zu§ 9 

Eingehende Erörterungen galten der im Absatz 1 Ziff. 3 vo,geschlagenen 
Altersgrenze, die im bisherigen ·Beamtengesetz keine Parallele hat. Indes 
sehen die noch geltenden Richtlinien eine Altersgrenze vor. Es erscheint 
wünschenswert, diese Rechtslage gesetzlich zu verankern. . · · .... ·· · 

Die Vollendung des 45. Lebensjahres stellt die angemessene Sperrgrenze 
dar. · .. · · · 

Dem vorgeschlagenen Text hat der Ausschuß daher zugestimmt. Änderun
gen ergeben sich nur aus dem Antrag, die im Absatz 2 der R~ierun~s
vorlage vorgesehene Regelung unter Ziff. 2 b . übersichtlicher darzustellen. 

Zu §§ 10 bis 12 
werden keine Änderungen vorgeschlagen. 

Zu§ 13 

Die vorgeschlagene Streichung des Absatzes 2 ergibt sich au~ der ,$onder
stellung der Beamten des Landtags. Im übrigen bleibt der Paragraph 
unverändert. · - · · 

Zu§ 14 

Der Änderungsantrag entspricht einem wörtlich übereinstimmenden Vor
schlag des Innenministeriums, der in der Sitzung vorn 1,Q._))_mu~r_)9~~ 
gemacht und angenommen wurde. Die im § 14 Abs. 2 der Regierungs
vorlage vorgesehenen Nichtigkeitsgrlinde sind entfallen. 

Zu§ 15 

Auch hier folgt der Änderungsantrag einem wörtlich übereinstimmenden 
Vorschlag des Innenministeriums. Die Einfügung der Ziff. 3 im Absatz. 2 
ist die Konsequenz aus der Streichung des. § 14 Abs. 2. Die ohne eine ge
setzlich bestimmte Mttwirkung der Aufsichtsbehörde oder des Landes~ 
personalausschusses vorgenommene Ernennung ist also nicht nichtig, son-
dern kann bis zur nachträglichen Zustimmung widerru:fenjverden·: ............ ... .. .. 

Zu§ 16 
werden keine Änderungsvorschläge gemacht. 

Zu§ 17 

Der Änderungsantrag stellt klar, daß außer Dienst- und Versorgungs
bezügen auch sonstige Leistungen belassen werden können. 

Zu§ 18 
werden keine wesentlichen Änderungen vprgeschlagen. 

Zu §§ 19 bis 20 
keine Änderungsvorschläge. 
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A..btei.lung 11 

Zu § 21 

Absatz 1 bleibt unverändert. 

Der Änderungsantrag zum Absatz 2 dient der Klarstellung, Eine mate
rielle Gesetzesänderung soll nicht einh'eten. Auch der Änderungsantrag 
stellt als Regelfall das Prüfungserfordernis heraus. AusnahMen sind auch 
nach dem Änderungsantrag nur zulässig, wenn und soweit sie in allge
meinen Richtlinien vorgesehen sind. 

Zu§ 22 

Der Änderungsantrag beruht auf der Erwägung, den Dienstherrn grund
sätzlich an die Laufbahnerfordernisse der Vorschriften zu binden, ihm 
also in der Regel eine Verschärfung dieser Erfordernisse nicht zu ge
stattl.!n. 

Zu§ 23 

Dem Anderungsantrag liegen die gleichen Erwägungen zugrunde wie zu 
§ 22. Dem Dienstherrn soll es jedoch freigestellt sein, den Vorbereitungs
dienst über die in zm. 2 festgesetzte Mindestdauer von 18 Monaten hinaus 
festzusetzen. 

Zu§ 24 

Mit dem Änderungsantrag wird zunächst erstrebt, daß die aufgeführten 
Laufbahnerfordernisse im Regelfall für den Dienstherrn verbindlich sind. 
Der Änderungsantrag zu Ziff. 2 soll gewährleisten, daß jeder dem Reife
zeugnis einer höheren Lehranstalt entsprechende Bildungsstand genügt, 
um <iie Dauer der Vorbereitungszeit angemessen zu verkürzen, jedoch 
nicht unter die Dauer von zwei Jahren. 

Zu§ 25 

Der Ändcrungantrag sieht zunächst die Streichung des Wortes „mind,i
stens" im 1. Halbsatz vor. Er will damit erreichen, die in Ziff. 1, 2 und 4 
aufgeführten Lauibahnerfordernisse im Regelfall verpflichtend festzu
legen, ohne daß eine Überschreitung möglich ist. Da die Dauer des Vor
bereitungsdienstes in den einzelnen Laufbahnen nicht einheitlich gere
gelt werden kann, sieht der Änderungsantrag eine Vorbereitungszeit von 
mindestens drei Jahren vor. 

Der Ausschuß schlägt vor, nach dem § 25 einen neuen Paragraphen ein
zufügen, der in der Drucksache Il/429 als § 26 abgedruckt ist. Dieser soll 
gewährleisten, daß die in den §§ 22 bis 25 aufgeführten Laufbahnerfor
derntsse, die für alle Laufbahnen gelten, den Besonderheiten einzelner 
Laufbahnen nicht hemmend im Wege stehen. In Laufbahnvorschriften 
kann deswegen von den Grundsätzen der §§ 22 bis 25 abgegangen werden. 

Zu§ 26 

Der Ausschuß schlägt die ersatzlose Streichung des Absatzes 3 vor. Hier
für kann auf den Text des § 26 des Änderungsantrages verwiesen wer
den. Im übrigen bleibt die Vorschrift unverändert. 

Zu§ 27 

D('r Absatz 1 bleibt unverändert. 

Im Absatz 2 stellt <lie Änderung des Wortes „Arbeitsverhältnis" in das 
Wort „Arbeiterverhältnis" die Berichtigung eines Druckfehlers in der 
Regierungsvorlage dar. Der weitere Änderungsantrag zielt darauf ab, die 
Anrechnung von außerhalb des öffentlichen Dienstes ausgeübter Tätig
keiten durch Berücksichtigung in den Laufbahnvorschriften zu erreichen. 

Zu§ 28 

Der im Absatz 1 der Regierungsvorlage enthaltene Grundsatz des nahezu 
unabdingbaren Vorranges der Laufbahnbewerber vor anderen Bewer
bern ist im Änderungsantrag aufgegeben. Abgestellt ist im Änderungs
antrag auf den besonderen Vorteil für die dienstlichen Belange. Da an
dere Lauföahnbewerber nach dem Änderungsantrag nur in Frage kom
men, wenn der besondere Vorteil für die dienstlichen Belange feststeht, 
ist auch durch den Änderungsantrag der grundsätzliche Vorrang d~s 
Laufbahnbewerbers gewährleistet. 

Durch den Änderungsantrag im Absatz 2 ist oder Personenkreis der poli
tischen Beamten der Feststellung der Befähigung durch den Landesper
sonalausschuß entzogen. 
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Zn § 29 

Im Änderungsantrag zum Absatz 1 ist die Regierungsvorlage unverändert 
übernommen. Durch einen Nachsatz ist jedoch gewährleistet, daß für den 
Krei:, der politischen Beamten eine Bewährung im Probebeamtenverhält.-. 
nis ausscheidet. 

Absatz 2 bleibt unverändert. 

Zu §§ 30 bis 33 

·werden keine Änderungsvorschläge gemacht. 

Zu§ 34 

Der Änderungsantrag schlägt vor, im Absatz 1 das Wort „Rechtsvor
schrift" durch die Worte „landesrechtliche Vorschrift" zu ersetzen. Damit 
entspricht der Ausschuß einer Anregung der Landesregierung in der 
Sitzung vom 2,8. Juni 1960. 

Absatz 2 bleibt unverändert. 

Zu§ 35 

wird keine Änderung vorgeschlagen. 

Zu §§ 36 bis 39 

Diese Paragraphen bleiben im wesentlichen unveräncLert. Es werden le
diglich die notwendigen Berichtigungen bei den Verweisungen t;orge
nommen. 

Zu§ 40 

Der Absatz I bleibt im wesentlichen unverändert. 

Der Änderungsantrag schlägt ersatzlose Streichung des Absatzes 2 vor. 
Der politische Beamte auf Probe ist kaum denkbar, in der Praxis jeden
f.al!s selten. Wer als politischer Beamter überhaupt berufen, sollte nicht. 
entlassen, sondern - nach Schaffung entsprechender Voraussetzungen -
in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden, wenn die Beendigung 
seiner Amtstätigkeit geboten erscheint. 

Die Absätze 3 bis 5 bleiben unverändert. 

Zu §§ 41 bis 48 

Diese Paragraphen bleiben im wesentlichen unverändert. Es werden le
diglich die notwendigen Berichtigungen bei den Verweisungen vorge
nommen. 

Zu§ 49 

Der Änderungsantrag sieht zwei Ergänzungen vor. Er stellt ]4ar, daß 
auch nach dem neuen Recht die Versetzung eines politischen Beamten in 
den einstweiligen Ruhestand ohne Angabe von Gründen vorgenommen 
werden kann. Er erweitert sodann den Kreis der politischen Beamten 
um die Generalstaatsanwälte. Damit schließt sich unser Gesetz der Rege
lung an, wie sie in den Ländern Hessen, Saarland, Niedersachsen, Ham
burg und Schleswig-Holstein getro:ff;en worden ist. Die Regelung , ent
spricht auch der Stellung des Generalstaatsanwalts und seinen politischen 
Wirkungsmöglichkeiten. 

Zu § 50 

werden keine Änderungen vorgeschlagen. 

Zu § 51 

im wesentlichen keine Änderungen . . 

Zu§ 52 

Der Änderungsantrag stimmt mit einem Formulierungsvorschlag des 
Innenministeriums überein. Ihm liegt die Erwägung zugrunde, den .. Be-. 
amten zu schützen. Wer in den einstweiligen Ruhestand versetzt ist, soll 
nur eine begrenzte Zeit von fünf Jahren verpflichtet sein, sich wieder 
für die Diensttätigkeit bereit zu halten. Nach dieser Zeit, aqei:- auch ip.nei;
halb von drei Jabren vor Erreichung der Altersgrenze, soll er frei dis
ponieren können. 

Zu§ 53 

macht der Ausschuß keine Änderungsvorschläge. 
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Abteilung II 

Zu§ 54 

Der Änderungsantrag dient zunächst einer Klarstellung. Nicht Rücksich
ten der Verwaltung allgemeiner Art, sondern nur solche im Einzelfalle 
recltlfortigen das Hinausschieben des Ruhestandsbeginns. Es liegt im In
tcr~sse des Dienstes wie des Beamten, wenn von der Hinausschiebung des 
Ruhcstandsbeginns nur spärlicher Gebrauch gemacht wird. 

Zu§ 55: 

Der Änderungsantrag zum Absatz 1 entspricht einem Interesse des Be
amten. Einer Beobachtung braucht sich der Beamte danach nur zu unter
ziehen, wenn ein Amtsarzt dies nach voraufgegangener Untersuchung 
erforderlich hält. Die Andcrung entspricht der Regelung des Bundes
beam lengesetzes. 

Absatz 2 bleibt unverändert. 

Zu §§ 56 bis 59 

wurden keine bzw. nur unwesentliche Änderungen vorgenommen. 

Zu§ 60 

Der Anderungsantrag zum Absatz 1 berücksichtigt die zu § 52 vorge
:;chlagenen Änderungen. Hieraus ergeben sich die vorgenommenen Strei
chungen. 

Zu der Änderung des Absatzes 2: darf bemerkt werden, daß, wer nach Eintritt 
in den Ruhestand wieder verwendet wird, die Gewähr für einen Rechts
stand haben soll, der seiner letzten Diensttätigkeit mindestens entspricht. 
Der Absatz 3 bleibt unverändert. 

Zu § 61 

Die im Absatz 2 vorgeschlagene Ergänzung dient der Klarkeit des Ver
waltungsvorganges. Sie begründet damit zugleich auch einen Schutz des 
Beamten. 

Zu§ 62 

wird keine Änderung vorgeschlagen. 

Zu§ 63 

Die Stellung des Beamten verlangt zwar von ihm Kameradschaftlichkeit 
gegonübct' den Mitarbeitern und Zuvorkommenheit gegenüber der Be
völkerung. Der Antrag nuf Streichung dieses Halbsatzes im Absatz 1 
beruht abct· auf der Erwägung, das Gesetz nicht mit Gegenständen zu 
belasten. die in Dienstanweisungen geregelt werden können. 

Der Ausschuß hat einhellig .festgestellt, daß der Gl'Undsatz des Streik
verbots Geltung habe, auch wenn er im Gesetz nicht ausdrücklich ausge
sprochen wird. Die Vorschrift des Absatzes 2 soll daher als überflüsssig 
ersatzlos gestrichen werden. Hieraus ergibt sich auch die Änderung der 
Übcrschnft. 

Zu §§ 64 bis 71 

Diese Pi:l ragraph1m bleiben unverändert. Lediglich im § 66 wurde eine 
unwesentliche Ändcrun,g vorgenommen. 

Zu§ 72 

Du,·di den Änderungsantrag :,;oll bewirkt werden, daß die Genehmigung 
zu den im Absatz l aufgeführten Tätigkeiten grundsätzlich erteilt und 
nur d.inn versagt werden soll, wenn die im Absatz 2 aufgeführten Ver
sagungsgründe feststehen. Zugleich wird damit eine Angleichung an das 
Bundesrecht erreicht. 

Zu i:Hi 73 bis 75 

W:\hrcnd der § 73 unverändert bleibt, wurden in den §§ 74 und 75 nur 
unwesentliche Änderungen vorgenommen. 

Zu§ 76 

Der Änderungsantrag zieht die in der Regierungsvorlage unter Ziff. 3 
geregelten Gegenstände aus einander und dient daher einer besseren 
Übersicht. Außerdem gewährleistet der Wortlaut der neuen Ziff. 4, daß 
sieh die Auskunft auf die genehmigungspflichtige Nebentätigkeit be
schränkt und nur hierfür gezahlte Vergütungen zu umfassen hat. 

3545 



3546 Landtag Rheinland-Pfalz 
.. ····- --- ------ ·· ·-- -----

Zu §§ 77 bis 86 

Außer den §§ 77 und 84, die nur unwesentliche Anderungen erfahren 
haben, bleiben diese Paragraphen unverändert. 

Zu§ 87 

Durch den Änderungsantrag soll die Landesregierung zusätzlich ver
pflichtet werden, durch Rechtsverordnung die der Eigenart des öffent
lichen Dienstes entsprechende Anwendung der Vorschriften des Jugend
arbeitsschutzgesetzes auf Beamte unter 18 Jahren zu regeln. Der Antrag 
enthält im übrigen keine ,vesentlicben Änderungen. 

Nach dem § 87 hat der Ausschuß einen neuen Paragraphen eingefügt, der 
durch die Änderung in der Paragraphennumerierung § 89 wird. 

Es ~ntspricht einem dienstlichen Bedürfnis, Jubiläumszuwendungen au:; 
Anlaß von Dienstjubiläen allgemein gültig durch Rechtsverordnung zu 
regeln. Die dafür erforderliche Grundlage ist in. dem Änderungsantrag 
gescha:ffen. 

Zu §§ 88 bis 92 

Während § 89 unverändert bleibt, wurden in den übrigen Paragraphen 
nur unwesentliche Änderungen vorgenommen. 

Zu § 93 

Der Ausschuß schlägt die Streichung des Absatzes 2 vor, den er für über
flüssig hält. Im übrigen ergibt sich keine .Änderung. · · · · 

Zu §§ 94 bis 98 

Die §§ 95, 97 und 98 bleiben unverändert, während die §§ 94 und 96 nur 
unwesentliche Änderungen erfahren. 

Zu§ 99 

Der Änderungsantrag übernimmt einerseits die Regierungsvol'lage, wel
cher die Prüfungsakten von dem Recht auf Einsicht ausnimmt. Er stellt 
aber andererseits heraus, daß zu den vollständigen Personalakten alle die 
den Beamten ·betreffenden Vorgänge zählen. · 

Zu § 100 

werden keine Än4erungen vorgeschlagen. 

Zu§ 101 

Aus berechtigtem Interesse kann der Beamte schon vor Beendigung des 
Beamtenverhältnisses ein Dienstzeugnis verlangen. Diesem Bedürfnis 
entspricht der Änderungsantrag. 

Zu ll 102 

Der P'3.ragraph bleibt im wesentlichen unverändert. 

Zu § 103 

werden keine Anderungsvorsch:äge gemacht. 

Zu § 104 

Absatz 1 bleibt unverändert; eine Erhöhung der Mitgliederzahl wird 
nicht vorgeschlagen. Der Ausschuß hält eine sachliche Arbeit des Landes
personalausschusses iii.r am besten gewährleistet, wenn die Zahl seiner 
Mitglieder so klein wie nur möglich gehalten wird. 

Der Änderungsantrag zum Absatz 2 ersetzt die Worte „Oberbürgermei
ster oder ein Landrat" durch die Worte „Bürgermeister (Amtsbürger
melster)". Es soll dadurch erreicht werden, daß neben den Oberbürgel'
mdstern auch alle Bürgermeister und Amtsbürgermeister für die Be
rufung in den Landespersonal,~usschuß in Betracht kommen. Für den 
Bereich der Vertretung der kommunalen Interessen hat der Ausschuß 
der Regierungsvorlage nicht entsprochen, soweit darin die w'ahlweise 
BeteiJigung eines Landrats vorgesehen ist. Der Ausschuß hat schließlich 
ein Anhörungsrc::cht der zuständigen Spitzenorganisationen in die Vor
schrift aufgenommen. Der Ministerpräsident, der das Be1·ufungsrechi 
au~übt, ist an das Ergebnis der Anhörung nicht gebunden. 



Abteilung II 

Zu § 105 

Im Änderungsantrag sd1ließt sich der Ausschuß der Regierungsvorlage 
im wesentlich1m an. Det' Ausschuß hat jedoch die Tätigkeit eines Mit
gliedes des Landespersonalausschusses nicht schon enden lassen mit Be-
1:ndigung der Zugehörigkeit zu der Behörde, der der Beamte im Zeitpunkt 
st.•iner Bt>rufung angehört hat. 

Al)~;itz 1 Budi,-t. d ist infolgedessen f'rsatzlos zu streichen. 

Zu ~ 106 

lkr Anderungantrag bi!Hgt im wesentlichen die Regierungsvorlage. Die 
Aufgabe. l.U Beschwerden vun Beamten und zurückgewiesenen Bcwcr
bNn in Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung Stellung zu 
nehmen, ist dem Landespersonalausschuß nicht nur auf Anforderung der 
obi•rstcn Dienstbl'11ürd0, sondern auch auf Anforderung eines Haupt
p1•rsonaln1tes gestellt. 

Zu §§ 107 bis 110 

Dkse Paragt'aphen bleibt.:n im wesentlichen unverändert. 

Zu § 111 

\\'el'dl'n kdne Andcrungsvorschläge gemacht. 

Zu § 112 

Im Katalog der Versorgungsarbeiten ist der Ausschuß der Regierungs
V<)t'l.1ge gefolgt. Et· hat jedoch in Ziff. 2 die Witwenabfindung zusätzlich 
( 1 ingefühd. 

Zu § 113 

w,)rdcn keine Änderungen vorgeschlc1gen. 

Zu §§ 114 bis 115 

.~ind k,•int' wesentlichen Änderungen zu vermerken. 

Zu § 116 

Die ~rgünzung in Absctlz 1 ZifL 4 isl die sinnvolle Konsequenz aus der 
Neufassung des § 121. ·wenn die Zeit der Tätigkeit eines Ehrenbeamten 
im kommunalen Diern;t nur unter den näher festgelegten Voraussetzun
).(en als ruhegehaltfähige Dienstzeit berücksichtigt werden kann, so muß 
hiPr (cstgehalten werden, daß die eht·enamtliche Tätigkeit im übrigen 
unb~·rücksichtigl bleibt. 

Um eine Doppelversorgung für ein und dieselbe Dienstzeit zu vermeiden, 
bc,1ntragt der Ausschuß die Einfügung des neuen Absatzes 3. Danach 
~ollen dil' auf der Nachversicherung beruhenden Rentenbezüge auf die 
Vc1·sorgungsbczügc angerechnet werden, soweit die Zeiten, für welche 
n,1chentrichtet worden ist, ruhegehaltfähig sind odel' als ruhegehaltfähige 
Dienstz~·it l>erücksichtigt werden. 

Z11 § 117 

i~t kl'inc wesentliche Ändl.!rung vorzuschlagen. 

Zu ~ 118 

001· Änderungsant.rag führt in übcrscl!.rift und Absatz 1 zm. 1 den Be
griff des „berufsmäßigen" Wehrdienstes in der Bundeswehr oder der 
frühl'rcn Wehrmacht ein. Damit folgt der Ausschuß einem Vorschlag des 
Innenministeriums, der im Zusammenhang mit § 121 des Änderungsan
tragc•s IIi429 steht. Im § 118 werden hiernach nur die berufsmäßigen 
Wehrdienstzeiten geregelt. 

Nach dem § 118 rügte der Ausschuß einen neuen Pai:-agraphen ein, der 
in dl'r Drucksache II/429 als § 121 erscheint. 

Wie vorstehend bereits ausgeführt, wird in dieser Vorschrift die Anrech
nung des nichtbcrufsmäßigen Wehrdienstes geregelt. Darunter fällt auch 
die Zeit des nichtbcrufsmäßigen Reichsarbeitsdienstes oder nicht.berufs
mäßigen Polizeivollzugsdienstes. Ferner ist in Übereinstimmung mit dem 
Bundcsrcchtsrahmengesetz nocl!. einmal festgehalten, daß die Kriegs
gefangenschaft in vollem Umfang ruhegehaltfähig ist. 
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Durch die vorgeschlagene Regelung des Absatzes 2 soll gewährleistet 
werden, daß die Diensttätigkeit im Polizeivollzugsdienst, die die Arbeits
kraft des Beamten nur nebenbei beansprucht, nicht zur Verlängerung 
ruhegehaltfähiger Dienstzeiten herangezogen werden kann. 

Zu § 119 

Der Absatz 1 bleibt unverändert. 

Die Schaffung eines neuen Absatzes 2 dient der Regelung der Doppelver
sorgung. Es ist gerechtfertigt, die Renten für angere<:ht1et.e versichei·ungs
pflichtige Beschäftigungszeiten ebenfalls anzurechnen. Das gilt jedoch nur 
insoweit, als diese Renten nicht auf eigenen Beitragsleistungen des Be
amten beruhen. 

Zu § 120 

Der Änderungsantrag entspricht einem praktischen Bedürfnis, welches 
keiner näheren Begründung bedarf. 

Zu § 121 

Die hauptberufliche Tätigkeit im D:ienst der Fraktionen des Bundestages, 
der Landtage " oder kommunalen Vertretungskörperschaften sowie die 
hauptberufliche Tätigkeit im Dienst der kommunalen Spitzenverbände 
stellen eine wertvolle Vorbereitung auf den öffentlichen Dienst dar. Es 
ist daher konsequent, die Möglichkeit der Anrechnung dieser Dienstzeit 
als ruhegehaltfähige Dienstzeit vorzusehen, wie es im Anderungsantrag 
geschieht. _ __ __ _ _ . 

Hat die Tätigkeit als Ehrenbeamter auf kommunalem Gebiet zur Beru
fung in ein kommunales Hauptamt geführt, so ist sie dadurch .als ange
messene Vorbereitung auf den öffentlich_en Dienst gekennzeichnet, so 
daß auch insoweit die Anrechnung als ruhegehaltfähige Dienstzeit er
möglicht werden muß. 

Zu§ 122 

Der Änderungsantrag sieht die Einfügung eines Absatzes 3 vor, welchei: 
den besonderen Belastungen gefährlicher Dienstzeiten Rechnung trägt. 

Zu§ 123 

Es ist gerechtfertigt, einen Rest der ruhcgehaltfähigen Dienstzeit von 
mehr als 182 Tagen als vollendetes Dienstjahr anzunehmen. "über d ie 
Regierungsvorlage hinaus hat der Ausschuß sodann den Mindestsatz der 
Ruhegehaltbezüge erhöht. Es sollen mindestens 65 v. H. der jeweils 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge aus der Endstufe füt· Besoldungsgruppe 
A 1 gewährt werden. 

Zu§ 124 

werden keine Anderungen vorgeschlagen. 

Zu §§ 125 bis 126 

sind keine wesentlichen Änderungen zu vermerken. 

Zu § 127 

Die Neufassung beruht auf dern Vorschlag der Landesregierung. Es han
delt sich um die Übernahme der Bundesregelung. Die Versorgungsbezüge 
sollen nach Maßgabe des Antrages mit dem Todesfall einsetzen. Das 
Sterbegeld in Höhe der zweifachen letzten Dienstbezüge soll daneben ge
währt werden. 

Zu § 128 

werden keine Änderungsvorschläge gemacht. 

Zu § 129 

ist nur zu vermerken, daß die Verweisungen berichtigt wurden. 
Der Ausschuß hat nach dem § 129 einen neuen Paragraphen eingefügt, 
der in der Drucksache II/429 als § 133 abgedruckt ist, 

Die vorgesehene Witwenabfindung beruht auf der Erwägung, einer 
Witwe den Entschluß zu einer Wiederverheiratung zu erleichter n. 
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Abteilung 11 

Zu § 130 

Die vorgenommene Änderung schließt sich au( Vorschlag der Landes
regierung der Bundesregelung an. 

Zu §§ 131 bis 133 

sind keine wesentlichen Änderungen zu vermerken. 

Zu § 13-i 

Der Ausschuß hält die Kürzung des Witwengeldes aus den dargestellten 
GründE'n nkht für gerechtfertigt. Er hat den Paragraphen daher ersatzlos 
~cstrichcn. 

Zu § 135 

Die Neufassung ist die Konsequenz aus der Neufassung des§ 130. Sie faßt die 
in beiden Absätzen vorgesehene Regelung in einer Vorschrift zusammen. 

Zu § 136 

Wie bereits zu § 127 ausgeführt, beginnt die Zahlung des Witwen- und 
Waisengeldes nicht erst nach Ablauf der Zeit, für die Sterbegeld gewährt 
wird, sondern mit Ablauf des Sterbemonats. 

Zu § 137 

Der Änderungsantrag stellt den schuldlos oder aus überwiegendem Ver
schulden der :Ehefrau geschiedenen Ehemann dem Witwer einer ver
storbenen Beamtin gleich. 

Zu § 138 

Der Verschollene soll die Nachzahlung für den ganzen Zeitraum der 
Vcrschollenhcit, nicht also nur für die Dauer eines Jahres, erhalten. Im 
übrigen sind keine Änderungen vorgesehen. 

Zu § 139 

sind im wesentlichen keine Änderungen zu vermerken. 

Zu§ HO 

Die Vorschrift dehnt den Begriff des Dienstunfalles aus. Der besondere 
Unfallschutz soll demjenigen Beamten, der am Dienstort lediglich eine 
Unterkunft hat, auch !ür den Weg von und nach der Familienwohnung, 
die entfernt liegt, zukommen. Durch Einfügung eines neuen Absatzes 5 
ist dem Bedürfnis Rechnung getragen, einem beurlaubten Beamten unter 
dort näher bestimmten Voraussetzungen die Unfallfürsorge zu gewähren. 

Zu § 141 

werden keine Änderungsvorschläge gemacht. 

Zu §§ 142 bis 143 

sind keine wesentlichen Änderungen zu vermerken. 

Zu§ 144 

Der Änderungsantrag sieht die Aufnahme des Unterhaltszuschusses neben 
den Dienstbezügen vor. Im übrigen sind keine wesentlichen Änderungen 
vorgenommen worden. · 

Zu § 145 

Der Änderungsantrag -sieht eine Anhebung der Mindestgrenze von 
66~h v. H. der jeweils ruhegehalt!ähigen Dienstbezüge aus der Endstufe 
der Besoldungsgruppe A l auf 75 v. H. dieser Dienstbezüge vor. 

Zu § 146 

werden keine .Änderungsvorschläge gemacht. 

Nach dem § 146 hat der Ausschuß einen neuen P:.i.ragraphen eingefügt. 
der in der Drucksache II/429 als § 150 abgedruckt ist. 
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Der besondere Einsatz - Ausübung einer Diensthandlung, mit der für ihn 
eine besondere Lebensgefahr verbunden ist - rechtfertigt eine erhöhte 
Unfallfürsorge, wenn der Beamte dabei sein Leben einsetzt und einen 
Dienstunfall erleidet. 

Zu §§ 147 bis 148 

sind keine wesentlichen Änderu,ngen zu vennerken. 

Zu§ 149 

Die Ziff. 1 des Absatzes 1 lrnnnte entfallen, nachdem das Sterbegeld (§ 127) 
in anderer Weise geregclt worden ist. Im übrigen keine wesentllchen 
-2\nderungen. 

Zu § l!iO 

sind keine wesentlichen Änderungen vorzuschlagen. 

Zu§ 151 

Der Änderungsantrag beruht auf ein.em Vorschlag der Landesregierung. 
Es soll gewährleistet werden, daß auch der Probebeamte, der wegen 
seiner eigenen groben Fahrlässigkeit einen Ruhegehaltsanspruch· nicht 
erwirbt (§ 59 der Regierungsvorlage), seinen Hinterbliebenen einen An-
i;pruch auf Unterhaltsbeitrag hinterläßt. · 

Zu § 152 

Die Streichung des Absatzes 2 ergibt sich aus der Ergänzung des § 151 
(Absatz 4 des neuen § 155). 

Zu§ 153 

sind keine wesentlichen Änderungen zu vermerken. 

Zu §§ 154 bis 156 

Die §§ 154 und 155 bleiben unverändert, während im § 156 nur die Ver
weisungen berichtigt wurden. 

Zu§ 157 

Der Änderungsvorschlag soll gewährleisten, daß die verheiratete Beamtin 
die Abfindung nur mit ihrem Willen erhält. Das Antragserfordernis ist 
daher aufgenommen. Um jedoch Klarheit zu schaffen, kann der Antrag 
nur bis zur Entlassung gestellt werden. · 

Zu §§ 158 bis 159 

sind keine wesentlichen Veränderungen vorgenommen worden. 

Zu§ 160 

Mit dem Änderungsantrag folgt der Ausschuß einem Vorschlag der Lan
desregierung. Es wäre nicht gerechtfertigt, immer an den letzten dienst
lichen Wohnsitz anzuknüpfen, wovon bereits die ursprüngliche Regie
runp;svorlage abgewichen war. Andererseits hält es der Ausschuß auch 
nicht für gerechtfertigt, die Ortsklasse S auszunehmen. Es bleibt'' daher 
beim Anknüpfungspunkt des letzten dienstlichen Wohnsitzes bei Eintritt 
des Versorgungsfalles, mindestens aber werd.en die Sätze der Ortsklasse 
A gewährt. 

Zu § 161 

sind keine wesentlichen Änderungen zu vermerken. 

Zu§ 162 

werden keine Änderungen vorgeschlagen. 

Zu § 163 
Die Änderung beruht auf dem Vorschlag der Landesregierung in dP.t' · 

Sitzung des Hauptausschusses vom 30. Oktober 196i. 
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Abteilung II 

Zu §§ 161 bis 173 

Wfümmd li 165 unverändert blieb, wurden in den übrigen Paragraplwn 
nur unwesentliche Änderungen vorgenommen. 

Zu § 114 

Die Ergünwng im Absatz 2 beruht au! einem Vor;;chl,ig des Innenmini
skl'iums in der Sitzung vom 3. Mai 1961. Sie entspricht einem anerkann
ttm fä)dürfnis. 

Zn li§ 175 bis 177 

lili 175 und 177 bleiben unverändert. Nur im § 176 wurden die Verwei
sungen bcl'ichtigi. 

Zu § 178 

lk'm gcg('bcnen Bedürfnis, den Ruhestandsbeginn bis zum Ablauf der 
Amtszeit des Kommunalbeamten hinauszuschieben, kann nur mit Zu
stimmung des Beamten entsproC'hen werden. Dem entsprkht der Ände
l't.1ngsnntrag. 

Zn § 179 

s ind keine we~entlichen Änderungen zu vermerken. 

Zu § 180 

Di.? vorgesehene Verpflichtung eines Beamten auf Zeit, das Amt zu we
nigstens gleichen Bedingungen weiterzuführen, soll mit der Vollendung 
dt>s fi2. Lebensjahres enden. 

Zu § 181 

sind cbL'nfall;; nur unwesentliche Änderungen gemacht wurden. 

Zn § 182 

Die vor·genommene Änderung entspricht einem Bedür!nis der Zeit
beamten. 

Zu § 183 

Die vom Ausschuß beschlossene Neufassung entspricht einem Vorschlag 
des Innenministeriums in der Sitzung vom 3. Mai 1961. 

Nach dem § 183 schlägt der Ausschuß die Einfügung eines neuen Para
graphl'D V<lt', der in der Drucksache II/429 als § 188 abgedruckt ist. 

Die Vorschrift trägt der Bedeutung der Beamten des Landtages besser 
H.cdmung als die vom Ausschuß gestrichene Vorschrift des § 13 Abs. 2 
des Rcgierungsentwur!s. 

Zu § 181 

sind keine wesentlichen Änderungen zu vermerken. 

Zu § 185 

wurden nur unwesenilichc. Änderungen vorgenommen. 

Die in Absatz 2 der Regierungsvorlage enthaltene Verpflichtung, für den 
Dienstherrn Gutachten in Nebentätigkeit zu erstatten, ist nicht über
nommen worden, weil die Lage rechtswidrig ist. 

Zu§ 186 

w,•rden keine Änderungsvorschläge gemacht. 

Zu § 187 

Die Streichung des Absatzes 3 entspricht einem Wunsch des Hochschul
vC>rbandes. 

Zu §§ 188 bis 190 

Wiihrcnd § 188 nur unwesentliche Änderungen aufweist, bleiben die 
§§ 189 und 100 unverändert. 
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Zu § 191 

Die Änderung des Absatzes 1 Ziff. 1 soll einen noch größeren Schutz der 
außerplanmäßigen Professoren bev,irken. Im übrigen bleibt der Para
graph im wesentlichen unverändert. 

Zu§ 192 

werden keine Änderungen vorgeschlagen. 

Zu§ 193 

Die Vorschrift wurde ergänzt, um die Regelung der im Absatz 2 des 
Änderungsantrages aufgeführten Beziehungen durch Rechtsveroi·dnung 
zu gewährleisten. 

Zu § 194 

sind keine wesentlichen Änderungen zu vermerken. 

Zu§ 195 

wurde nur die Paragraphenverweisung berichtigt. 

Der Ausschuß schlägt vor, nach § 105 drei neue Paragraphen einzufügen, 
die als§§ 201 bis 203 in der Drucksache Il/429 abgedruckt sind. 

Die besondere Stellung der pädagogischen Hochschulen hat den Antrag 
veranlaßt, das Recht der Lehrer an pädagogischen Hochschulen ih beson
deren. Bestimmungen zu regeln. Dem ist in den genannten Vorschriften 
Rechnung getragen. 

Zu§ 196 

Es erschien erforderlich, die genaue Abgrenzung des Personenkreises der 
Polizeivollzugsbeamten dem Innenminister zu übertragen. Infolgedessen 
konnte der Halbsatz „soweit sie nicht Verwaltungsbeamte sind" gestrichen 
werden. 

Zu §§ 197 bis 199 

Während § 197 nur unwesentliche Änderungen aufweist, bleiben die 
§§ 198 und 199 unverändert. 

Zu § 200 

Durch den Änderungsantrag wird dargetan, daß es sich in der Zahlung 
an den Polizeivollzugsbeamten um einen Ausgleich handelt. Durch Ein
fügung des Absatzes 2 soll gewährleistet werden, daß der Ausgleichsan
spruch durch Tod des Polizeivollzugsbeamten in dem dargestellten Fall 
nicht verloren geht, was ungerechtfertigt wäre. 

Zu§ 201 

ist nur eine Berichtigung der Paragraphenverweisung vorgenommen 
worden. 

Der Ausschuß schlägt" vor., nach diesem Paragraphen einen neuen ejnzu
fügen , der in der Drucksache II/429 als § 210 abgedruckt ist. 

Durch Einfügung der Bestimmung über die besondere Unfallfürsorge für 
die Polizeivollzugsbeamten wird ihrer besonderen Lage Rechnung ge
tragen. 

Zu §§ 202 bis 205 

Die §§ 202 bis 204 bleiben unverändert. Der § 205 erfährt nur eine kleim 
Änderung. 

Zu § 206 

Durch die Änderung ist gewähl'leistet, daß nur die Beamten des Einsatz~ 
dienstes der Berufsfeuerwehr, welche den Polizeivollzugsbeamten gleich• 
stehen, den besonderen Schutz genießen. 

Zu §§ 207 bis 211 

Während im § 210 lediglich die Verweisung berichtigt wurde, bleiben die 
übrigen Paragraphen unverändert. 
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Abteilung 11 

Zu § 212 

Die in Ziff. 4 vorgenommene Änderung durch Streichung des letzten 
Satze~ will vermeiden, daß die Besitzstandswahrung an verschiedenen 
Stellen behandelt wird. Es dar! hier hingewiesen werden auf § 218 
(§ 228 des Änderungsantrages). Da die Frage dort behandelt wird, konnte 
hier die Streichung b0schlossen werden. 

Zu § 213 

Dieser Paragraph bleibt unverändert. 

Dei' Ausschuß schlägt vor, hier einen neuen Paragraphen einzufügen, der 
als § 223 aus der Drucksache II/429 zu ersehen ist. Die Regelung ent
spricht einem Bedürfnis dieses Personenkrelses. 

Zu §§ 2H bis 217 

Wähl'end § 215 unverändert bleibt, sind bei den übrigen nur unwesent
liche Änderungen zu vermerken. 

Zu § 218 

Diese Vorschrift regelt die Besitzstandswahrung. Die Einschränkung 
durch den im Änderungsantrag eingefügten Schlußsatz des Absatzes 1 
ist gerechtfertigt. Ein Beamter, der bei Eintritt des Versorgungsfalles 
keine ruhegehaltfähige Dienstzeit von mindestens zehn Jahren hat, hat 
auch noch keinen Besitzstand erworben. 

Die Einfügung -des Absatzes 2 für das Ruhegehalt der Wartestandsbeam
tcn ergibt sich aus der Streichung der entsprechenden Regelung im § 212 
ZifL 4 sowie aus dem Bedürfnis, die Besitzstandswahrung möglichst in 
einer Vorschrift zu regeln. 

Zu § 219 

Die Absätze 1 bis 4 bleiben im wesentlichen unverändert. 

Die Ändernngen und Ergänzungen in den Absätzen 5 bis 9 sollen eine 
bestehende Lücke schließen. 

Zu § 220 

sind W('scntliche Änderungen nicht zu vermerken. 

Zu 221 

Es handdt sich hier um eine vorläufige Regelung, die nur noch zeitlich 
bc~chränkte Geltung haben kann. Sie dürfte nach dem Inkrafttreten des 
Richtergesetzes entfallen. Es erwies sich aber als notwendig, die Be
stimmung mit den beschlossenen Ergänzungen für die Übergangszeit auf
zunehmen. 

Zu§ 222 

Durch den Änderungsantrag wird die Unabhängigkeit der Beamten des 
Rcchnungsho[es noch stärker gewährleistet. 

Zu § 223 

werden keine Änderungen vorgeschlagen. 

Zu § 224. 

Die §§ 23<1 bis 239, die der Ausschuß neu formulierte und ergänzte, passen 
das Landesrecht, welches von der Neuregelung betroffen wird, der gel
tenden Regelung an. 

Mit dem § 239 wird noch eine Änderung des Landesgesetzes über das 
Brandschutzwesen eingefügt, die sich aus dem neugefaßten Beamtenrecht 
t>nübt. 

Zn § 225 

i;ind nur unwesentliche Änderungen vorgenommen worden. 

Zusätzlich aufgehoben wird das Landesgesetz über die Krieg;;unfallver
sorgung Iür Beamte und ihre Hinterbliebenen vom 23. März 1961, wel
C!hes durch die Regelung dieses Gegenstandes im Beamtengesetz über
flüssig geworden ist. 
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Zu§ 226 

war nur die Berichtigung einer Verweisung erforderlich. 

Zu§ 227 

werden keine Änderungen vorgeschlagen. 

Dagegen hat der Ausschuß hier einen neuen Paragraphen eingefügt, der 
in der Drucksache II/429 als § 243 abgedruckt ist. Die Vorschrift soll noch 
einmal klarstellen, daß durch die inhaltliche Wiedergabe des Te:ii;~s de$ 
Beamtenrechtsrahmengesetzes die einheitliche U.P.d_ umnitt~Q_a,r;~-CJ~Lt@g 
des Bundesrechts nicht in F~age gestellt wi1;d. FUr. deµ Fall der Änderung 
des Bundesrechts soll der Minister des Innern ermächtigt sein, die ·be
troffenen - im einzelnen aufgeführten - Vorschriften des Landesrechts 
im veränderten Text bekanntzumachen. 

Zu§ 228 

Das Gesetz soll am 1. August 19.62 m -~aft treten. 

Der Hauptausschuß empfiehlt dem Hohen Hause die Annahme des Lan
desbeamtengesetzes in der vom Ausschuß erarbeiteten und In. d~r..Qrµ~".'
sache II/429 vorgelegten Fassung. 

Rothley Th eis e n 

Berichterstatter 
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